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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2019: Rechtsordnung

Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz war der Themenkomplex des Kapitels
Rechtsordnung, der im Jahr 2019 – gemessen an der Anzahl Zeitungsartikel in den
jeweiligen Bereichen – deutlich am meisten Medienaufmerksamkeit generierte. Es
stand zum einen die Frage im Raum, wie die Schweiz mit Schweizer Dschihadistinnen
und Dschihadisten – sowohl mit den in die Schweiz zurückgekehrten als auch mit den
im Ausland verbliebenen – umgehen sollte. Während im Februar das erste
Gerichtsurteil gegen Schweizer Dschihad-Rückkehrende, zwei minderjährige
Geschwister aus Winterthur, ausgesprochen wurde, verkündete der Bundesrat im März,
Schweizer IS-Kämpferinnen und -Kämpfer nicht aktiv in die Schweiz zurückholen zu
wollen, sondern sie vor Ort der Strafverfolgung zu überlassen. Zum anderen erhitzte die
Debatte darüber, ob die Schweiz ausländische Dschihadistinnen und Dschihadisten
auch in Folterstaaten ausliefern sollte, die Gemüter. Hier trafen mit der öffentlichen
Sicherheit in der Schweiz und der Wahrung der Grundrechte (insbesondere des aus
dem zwingend-völkerrechtlichen Folterverbot abgeleiteten Non-Refoulement-Gebots)
zwei gewichtige Rechtsgüter frontal aufeinander. Während das Parlament der
öffentlichen Sicherheit mehr Gewicht beimass und die entsprechende Motion (Mo.
16.3982) an den Bundesrat überwies, bleibt abzuwarten, wie der Bundesrat dieser
Forderung nachkommen wird, ohne das zwingende Völkerrecht zu verletzen.

Zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit widmete sich der Bundesrat im Jahr 2019 auch
weiterhin der Terrorismusprävention im Inland. So unterbreitete er dem Parlament mit
den Botschaften zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus (PMT) sowie zum Bundesgesetz über Vorläuferstoffe für explosionsfähige
Stoffe zwei weitere grosse Projekte zur Umsetzung der Strategie der Schweiz zur
Terrorismusbekämpfung. Mit dem Vorläuferstoffegesetz soll der Zugang zu bestimmten
chemischen Substanzen erschwert werden, die durch Missbrauch gravierenden
Schaden verursachen können. Damit soll verhindert werden, dass Terroristinnen und
Terroristen diese Stoffe zur Herstellung von Sprengstoff einfach in der Schweiz
beschaffen können, während ihr Handel in der EU strenger reglementiert ist. Das PMT
soll derweil der Polizei neue Instrumente zum Umgang mit terroristischen
Gefährderinnen und Gefährdern an die Hand geben, die vor, nach oder ergänzend zu
einem Strafverfahren angewandt werden können. Um die Gefährdung durch
radikalisierte Personen zu mindern, sollen diese vom terroristischen Umfeld
ferngehalten, an der Ausreise in ein Konfliktgebiet gehindert sowie, wenn nötig, in
ihrem Bewegungsradius eingeschränkt werden.

Eine weitere wichtige Vorlage im Bereich der inneren Sicherheit war 2019 zweifellos die
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie und die damit einhergehende Verschärfung des
Schweizer Waffenrechts. Auf das im Januar zustande gekommene Referendum folgte
ein mehrmonatiger, emotionaler Abstimmungskampf, der die Medienberichterstattung
in den für das Kapitel Rechtsordnung relevanten Themen in der ersten Jahreshälfte
dominierte. Während für die Befürworterseite klar war, dass die – bereits mit einer
Ausnahmeregelung für die Schweiz versehene und daher insgesamt moderate –
Richtlinie übernommen werden müsse, um die Schweizer Mitgliedschaft bei
Schengen/Dublin nicht zu gefährden, sah die Gegnerschaft durch das
«Entwaffnungsdiktat der EU» – so ihr Slogan – die Schweizer Freiheit und Identität
substanziell bedroht. Am 19. Mai 2019 stimmte das Schweizer Stimmvolk der Übernahme
der EU-Waffenrichtlinie mit 63.7 Prozent (bei einer Stimmbeteiligung von 43.9%)
schliesslich deutlich zu. Gemäss der nachfolgenden VOTO-Analyse fusste der Vorsprung
des Befürworterlagers vor allem auf jenen Stimmberechtigten, die eine Verschärfung
des Schweizer Waffenrechts zwar nicht unbedingt für notwendig hielten, aber
Schengen/Dublin nicht aufs Spiel setzen wollten.

Ein weiteres 2019 lanciertes Referendum richtete sich gegen das E-ID-Gesetz, das im
September von den eidgenössischen Räten verabschiedet worden war.
Hauptkritikpunkt am neuen Gesetz war, dass die E-ID von privaten Anbietern und nicht
vom Staat herausgegeben werden soll. Das Referendumskomitee um die «Digitale

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
KARIN FRICK
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Gesellschaft» und die Kampagnenplattformen «Wecollect» und «Campax», unterstützt
von der SP und den Grünen, begann im Oktober mit der Unterschriftensammlung.
Weitere grosse Gesetzgebungsprojekte, die 2019 vorangetrieben wurden, sind die
Totalrevision des Datenschutzgesetzes, die Revision des Erbrechts und die Anpassung
der Strafprozessordnung.

Im Bereich Strafrecht erlangte überdies der Fall «Carlos», sechs Jahre nach seinem
Bekanntwerden, wieder die volle Aufmerksamkeit der Medien. Im Herbst musste sich
«der wohl bekannteste junge Straftäter der Schweiz», wie ihn die NZZ betitelte, vor
dem Bezirksgericht Dielsdorf (ZH) für 29 im Justizvollzug begangene Straftaten
verantworten. Damit wurde, so der Tenor in der Presse, der Öffentlichkeit einmal mehr
vor Augen geführt, dass «Carlos» die Strafvollzugsbehörden überfordere. Das Urteil sah
für «Carlos» eine mehrjährige Freiheitsstrafe vor, die jedoch zugunsten einer
stationären therapeutischen Massnahme aufgeschoben werden sollte (sog. «kleine
Verwahrung»); alle fünf Jahre wird überprüft werden, ob die Therapie angeschlagen hat
oder ob eine Verlängerung der Massnahme nötig ist. Im Vorfeld sowie im Nachgang des
Verfahrens wurde der Skandal, den das Bekanntwerden von «Carlos» im Zürcher
Justizvollzugswesen ausgelöst hatte, noch einmal aufgerollt und die Mitschuld der
Medien an der nicht enden wollenden Misere diskutiert.

Das zentrale Thema im Bereich der Grundrechte war auch 2019 das Verhüllungsverbot.
Mit der Botschaft zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot unterbreitete
der Bundesrat dem Parlament im März seinen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot». Die eidgenössischen Räte schlossen sich für die im
kommenden Jahr anstehende Abstimmung den Empfehlungen des Bundesrates an und
plädierten für die Ablehnung der Initiative und die Annahme des Gegenvorschlags. 1

Äussere Sicherheit

Wenige Tage nachdem das Parlament das Nachrichtendienstgesetz verabschiedet hatte,
begannen die Gegner des Gesetzes Anfang Oktober 2015 mit der
Unterschriftensammlung für das bereits vorher angekündigte NDG-Referendum.
Jungsozialisten, Grüne, die Piratenpartei, die Alternative Liste, die GSoA, der Verein
Grundrechte Schweiz sowie das Bündnis Digitale Gesellschaft schlossen sich dazu zum
„Bündnis gegen den Schnüffelstaat“ zusammen. Starthilfe erhielt die Allianz sogar aus
dem Ausland: Nils Muižnieks, Menschenrechtskommissar des Europarats, kritisierte kurz
vor der Schlussabstimmung im Parlament die geplanten Beschaffungsmassnahmen und
sah das in der EMRK verankerte Recht auf Respektierung des Privatlebens durch
Staatstrojaner in Gefahr. Anfang Dezember beschloss dann auch die SP an ihrer
Delegiertenversammlung, dem „Bündnis gegen den Schnüffelstaat“ beizutreten. Bis zum
Ablauf der Referendumsfrist am 14. Januar 2016 reichten die NDG-Gegner gut 56'000
gültige Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein, womit das Referendum
zustandegekommen ist und das Volk das letzte Wort zum NDG haben wird. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.01.2016
KARIN FRICK

Lange bevor der Bundesrat Mitte Juni 2016 mit seiner Medienkonferenz den
Abstimmungskampf zum Nachrichtendienstgesetz offiziell eröffnete, wurde das Thema
breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Anlass dazu boten etwa die Terroranschläge in
Brüssel vom 22. März 2016, in deren Nachgang bürgerliche Sicherheitspolitikerinnen
und -politiker den Bundesrat dazu aufforderten, dem Nachrichtendienst per
dringlichem Bundesbeschluss schleunigst zu den notwendigen Kompetenzen zu
verhelfen. Man könne nicht warten, bis das neue NDG nach der
Referendumsabstimmung vom September in Kraft treten könne; die jüngsten Anschläge
hätten gezeigt, «dass die Bedrohung durch Terrorismus real ist», erklärte die
Präsidentin der SiK-NR, Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), gegenüber der NZZ. In
Zeiten wie diesen sei es «unsinnig», dass der NDB in seiner Arbeit behindert werde,
zitierte die «Tribune de Genève» dazu SiK-SR-Präsident Isidor Baumann (cvp, UR). Der
NDB sei momentan «blind und taub», mahnte der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre
Maudet (GE, fdp) an gleicher Stelle. Obschon die Forderung unerfüllt verhallte, lagen die
Hauptargumente für das neue Nachrichtendienstgesetz damit schon einmal auf dem
Tisch.

Dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ähnlich dachte, zeigte die im Mai
veröffentlichte Studie «Sicherheit 2016» der ETH Zürich. Darin schätzten rund drei
Viertel der Befragten die weltpolitische Lage (eher) pessimistisch ein, wobei die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2016
KARIN FRICK
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Erhebungen bereits im Januar und damit vor den Terrorattacken in Brüssel
stattgefunden hatten. Damit einher gingen ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes
subjektives Unsicherheitsempfinden sowie die klare Unterstützung von Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit wie Datensammlungen über verdächtige Personen,
Armeeeinsätze zur Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, die Aufstockung der
Polizeikorps, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder vorsorgliche Verhaftungen.
Von einer gewissen Ambivalenz zeugten die Antworten zum Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit: 55 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der Staat die Sicherheit
der Bevölkerung auch auf Kosten der persönlichen Freiheit garantieren solle,
gleichzeitig würden sich aber ebenfalls 55 Prozent für Freiheit statt Sicherheit
entscheiden, wenn sie gezwungen wären, eins der beiden zu wählen. Zwei Drittel
befürworteten aber die Terrorismusbekämpfung auch unter Einschränkung der
persönlichen Freiheit – ein Ergebnis, das «Wasser auf die Mühlen der Befürworter» des
neuen NDG sei, wie das St. Galler Tagblatt resümierte.

Weiteren Impetus fand die Befürworterseite in der Tatsache, dass sich offenbar auch
der IZRS an der Unterschriftensammlung gegen das NDG beteiligt hatte, wie die
Luzerner Zeitung Mitte Juni bekannt machte. Die umstrittene islamische Organisation
sehe im NDG ein «Vehikel gegen Muslime», in dessen Fokus «je nach politischem
Klima» auch andere Gruppen geraten könnten, weshalb Mediensprecher Qaasim Illi zur
Unterschrift gegen das NDG aufgerufen habe. Im Einsatz für das NDG sah man sich
dadurch bestätigt, denn es sei «bezeichnend», dass «ein Verein wie der IZRS, der
selber im Fokus des NDB stehen könnte», gegen das Gesetz mobil mache, zitierte die
Zeitung Ida Glanzmann-Hunkeler. Sogar Bundesrat Guy Parmelin sollte den Widerstand
des IZRS einige Tage später vor den Medien lakonisch als «beste Werbung für das
Gesetz» bezeichnen. Die Gegenseite distanzierte sich derweil von «diesen
Extremisten», wie SP-Sprecher Michael Sorg betonte; man sei nicht verbündet und
stehe in keinerlei Kontakt. Aus dem Abstimmungskampf wollte sich der IZRS denn auch
heraushalten, wie er über eine Sprecherin verlauten liess. 

Auf der Pro-Seite stand neben dem Bundesrat ein überparteiliches Ja-Komitee, das
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller grösseren Parteien ausser den Grünen
vereinte. Im Laufe der Kampagne sprachen sich zudem die Ost- und Westschweizer
Konferenzen der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren sowie die
Regierungsräte der Kantone Zürich und Schaffhausen für das NDG aus. Das
Hauptargument für das neue Gesetz war, dass die Mittel des schweizerischen
Nachrichtendienstes an die aktuelle Bedrohungslage angepasst werden müssten, denn
mit seinen heutigen Instrumenten könne er die Schweiz nicht ausreichend vor den sich
ständig verändernden und komplexer werdenden Gefahren schützen. Der NDB sei
schlicht «überholt», konstatierte FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (fdp, AG)
gegenüber der Presse. Klar könne das Risiko nicht vollständig eliminiert werden, aber es
seien schon viele Attentate dank Überwachung verhindert worden, pries SVP-
Ratskollege Raymond Clottu (svp, NE) die neuen Überwachungsmöglichkeiten an. Als die
Ziele des NDG nannte Verteidigungsminister Guy Parmelin einerseits die präventive
Überwachung der «gefährlichsten Individuen» (NZZ) sowie andererseits die
Erschwerung von Cyberangriffen und -spionage, wie im Fall der Ruag, der Anfang 2016
aufgedeckt worden war. Als weiteren Vorzug des neuen Gesetzes hob NDB-Chef Markus
Seiler die Vereinfachung der internationalen Zusammenarbeit in der
Terrorismusbekämpfung hervor. Gleichzeitig warnte er vor einer Schwächung der
internationalen Stellung der Schweiz, sollte das Gesetz abgelehnt werden, denn je
weniger eigene nachrichtendienstliche Erkenntnisse die Schweiz habe, umso grösser
sei die Gefahr, von ausländischen Geheimdiensten instrumentalisiert zu werden. Es sei
aber mitnichten die Absicht des neuen Gesetzes, alle Bürgerinnen und Bürger zu
überwachen und selbstverständlich müsse Missbrauch verhindert werden, betonte
Bundesrat Parmelin weiter. Auch das Komitee erklärte, umfassende
Kontrollmechanismen und eine gut ausgebaute Aufsicht über den Nachrichtendienst
verhinderten, dass ein Überwachungsstaat geschaffen werde. Die Befürworterinnen
und Befürworter wurden nicht müde zu betonen, dass das NDG das Gleichgewicht
zwischen individueller Freiheit und Sicherheit wahre und letztlich schlicht notwendig
sei – oder mit den Worten von SP-Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) in der «Tribune
de Genève»: «Wir können nicht bei Windows 95 und Walkie-Talkies bleiben.» Der
Status quo sei eine Reaktion auf den Fichenskandal in den 1990er-Jahren gewesen,
erklärte auch EDÖB Adrian Lobsiger gegenüber der Sonntagszeitung. Seither hätten sich
die Welt verändert und die Sicherheitslage verschärft. Auch er bezeichnete das NDG als
«Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit», liess sich aber nicht auf eine explizite
Abstimmungsempfehlung hinaus. Zum frühen Zeitpunkt des offiziellen Kampagnenstarts
Mitte Juni sagte Bundesrat Parmelin, er wolle eine «pädagogische»
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Abstimmungskampagne führen, um der Bevölkerung angesichts des heiklen und
komplexen Themas genau zu erklären, was die Neuerungen seien und warum sie nötig
seien.

Die Kontra-Seite bestand hauptsächlich aus dem Referendumskomitee «Bündnis gegen
den Schnüffelstaat», das von den Grünen, der SP, den Juso, der Piratenpartei, der
Gewerkschaft Syndicom, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Grundrechte.ch sowie
dem Chaos Computer Club unterstützt wurde. Ein bürgerlich geprägtes Gegenkomitee
um die bürgerlichen Jungparteien, kritische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
von SVP bis GLP sowie die Operation Libero, das liberale Argumente gegen das NDG
anführen wollte, zerbrach hingegen, bevor es sich formieren konnte. Man habe das NDG
gleichzeitig mit dem BÜPF bekämpfen wollen, aber mit dem Scheitern des BÜPF-
Referendums sei die Gruppe auseinandergefallen, schilderte der Koordinator und
stellvertretende SGV-Direktor Henrique Schneider dem St. Galler Tagblatt. So
dominierten denn auch die von links geäusserten Bedenken das Argumentarium der
Gegnerschaft. Weil es dem NDB erlaube, auf Basis blosser Vermutungen zu agieren,
gehe das neue Nachrichtendienstgesetz zu weit, so das Hauptargument des Nein-
Lagers. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello nannte das NDG einen «Schritt Richtung
Massenüberwachung». Mit dem Gesetz würden alle Bürgerinnen und Bürger zu
Verdächtigen gemacht, sodass der NDB letztlich jeden zum potenziellen Terroristen
«emporstilisieren» könne, kritisierte der Präsident des Vereins Grundrechte.ch, Viktor
Györffy. Das von der Befürworterseite propagierte Gleichgewicht zwischen individueller
Freiheit und Sicherheit konnte die Gegnerschaft nirgends erkennen. Mit der Stärkung
des Nachrichtendienstes kreiere man nur eine «Illusion von Sicherheit», bemängelte
der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH). Die Attentäter von Paris und Brüssel
seien sehr wohl nachrichtendienstlich oder polizeilich bekannt gewesen, aber
nichtsdestotrotz hätten die Anschläge nicht verhindert werden können. Dass eine
parlamentarische oder juristische Kontrolle die Aktivitäten des NDB und damit die
Eingriffe in die Grundrechte wirklich begrenzen könne, sei ebenfalls «illusorisch», so
Györffy weiter. Glättli sah das Gesetz ausserdem – sowohl aufgrund der
Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten als auch wegen der
Möglichkeit zum Eindringen in ausländische Computersysteme – als Gefahr für die
Neutralität der Schweiz. Zudem missbilligte die Gegnerschaft, dass der Staat durch den
Kauf von Trojanern den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken und das organisierte
Verbrechen fördere.

Insgesamt verlief die öffentliche Debatte über lange Zeit unaufgeregt und angesichts
der Tragweite des Themas eher spärlich. Erst rund drei Wochen vor dem
Abstimmungssonntag, im Anschluss an die SRF-«Arena» zum NDG, gewann sie «doch
noch etwas an Temperatur», wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Dabei stand das
Instrument der Kabelaufklärung im Fokus, in der die Gegenseite nichts anderes als die
verdachtsunabhängige Massenüberwachung erkannte. Die Beteuerung, es werde nur
der grenzüberschreitende, nicht aber der inländische Internetverkehr überwacht, sei
bedeutungslos, da etwa sehr viele E-Mails über ausländische Server verschickt würden,
auch wenn sich Sender und Empfänger in der Schweiz befänden. Ein viel genanntes
Argument gegen diese Art der Überwachung war die Suche nach der sprichwörtlichen
Nadel im Heuhaufen, die eben nicht einfacher werde, wenn man den Heuhaufen
vergrössere. NDG-Fürsprecherin Corina Eichenberger hielt dem in der «Tribune de
Genève» entgegen, man werde im Internetverkehr schon nach sehr eng definierten
Schlagworten suchen, und nicht einfach nach «Islam» oder «Bombe». Ausserdem
führte die Pro-Seite an, der NDB verfüge gar nicht über genug Ressourcen für eine
solche Massenüberwachung. Der Bundesrat sprach bis zuletzt von rund zehn Fällen pro
Jahr, in denen bewilligungspflichtige Beschaffungsmassnahmen eingesetzt würden, wie
er auch schon dem Parlament erklärt hatte. In den Medien wurde diese Zahl jedoch in
Zweifel gezogen, da sich seit den parlamentarischen Beratungen die Bedrohungslage
durch vermehrte Anschläge in Europa – die bisher folgenschwersten in Paris und
Brüssel – und die zunehmende Anzahl Dschihad-Reisender aus der Schweiz verschärft
habe. Während das VBS die Zahl als Durchschnittswert, der mit der Bedrohungslage
variieren könne, verteidigte, sprach Ida Glanzmann-Hunkeler eher von 20 bis 25 Fällen
pro Jahr, wobei diese Schätzung nicht statistisch extrapoliert, sondern «mehr ein
Gefühl» sei, wie sie gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte. NDG-Gegner Balthasar
Glättli sah in diesem Zahlenwirrwarr gemäss St. Galler Tagblatt ein Indiz dafür, dass «die
staatlichen Schnüffler wesentlich hungriger» seien, als sie es «vor der Abstimmung
zugeben» wollten. Wie der Tages-Anzeiger feststellte, wurde der Abstimmungskampf
gegen Ende zum «Streit der Begrifflichkeiten», der sich vor allem um die Definition von
Massenüberwachung drehte. Es sei die Antwort auf die von Beat Flach (glp, AG) in der
«Arena» gestellte Frage, ob es wirklich so furchtbar sei, dass in Zukunft alles zuerst
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durch den Filter des NDB gehe, die Befürworter und Gegner des NDG trenne,
konstatierte dieselbe Zeitung.

Die ab Mitte August durchgeführten Umfragen zeigten schon von Anfang an eine breite
Unterstützung von knapp 60 Prozent für das NDG, die bis zur letzten Umfragewelle
Mitte September ungefähr konstant blieb. Als wichtigste Argumente identifizierten die
Befragungen die Befürchtung möglichen Missbrauchs neuer Technologien auf der Pro-
sowie den mangelhaften Schutz der Privatsphäre auf der Kontra-Seite. Bei den
bürgerlichen Parteien wollte die Mehrheit der Basis Ja stimmen, während die
Anhängerschaft der linken Parteien mehrheitlich ein Nein einlegen wollte. Damit hatte
das NDG gute Voraussetzungen, das Referendum ungefährdet zu passieren. 3

Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 43 Prozent nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 25. September 2016 das Bundesgesetz über den
Nachrichtendienst (NDG) mit 65.5 Prozent Ja-Stimmen an. Das Resultat fiel damit noch
deutlicher aus, als es die im Vorfeld durchgeführten Umfragen erwarten liessen. In
keinem einzigen Kanton resultierte eine Nein-Mehrheit. Die geringste Zustimmung
erfuhr das NDG im Kanton Basel-Stadt mit 55 Prozent. Am höchsten fiel die
Zustimmung mit gut 74 Prozent im Kanton Waadt aus, gefolgt von Nidwalden mit gut 70
Prozent. In allen anderen Kantonen bewegte sich der Ja-Anteil zwischen 60 und 70
Prozent, wobei sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Landesteilen
oder zwischen Stadt und Land zeigten.
Bundesrat Guy Parmelin, der hiermit seine Feuerprobe als neuer Verteidigungsminister
vor dem Stimmvolk souverän bestanden hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit dem
Ausgang der Abstimmung. Die Schweiz erhalte damit moderne Mittel, um auf aktuelle
Bedrohungen zu reagieren, sagte er gegenüber den Medien. Auch das Ja-Komitee zeigte
sich erfreut, dass es gelungen sei, die Ängste vor der Massenüberwachung zu
entkräften. Die Presse deutete das Resultat entsprechend als Vertrauensbeweis der
Stimmbevölkerung in den Staat. Das unterlegene Nein-Lager kündigte unterdessen an,
nun auf die transparente Kontrolle des NDB zu pochen und die vom Bundesrat
kommunizierte Zahl von rund zehn Überwachungsfällen pro Jahr genau im Auge zu
behalten.
In Kraft treten wird das neue NDG am 1. September 2017. Bis dahin gebe es noch viel zu
tun, erklärte der Verteidigungsminister. So müsse der NDB organisatorisch und
technisch auf seine neuen Befugnisse ausgerichtet werden, denn mit diesen
Anpassungen habe man bis zur Abstimmung zugewartet. Die personelle Aufstockung des
NDB um 20 Stellen solle bis 2019 schrittweise erfolgen. Möglichst zeitnah müsse zudem
die neue unabhängige Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, deren Leitung der VBS-
Chef bis Ende Jahr ernennen werde. Die Aufsicht solle dann – wie auch die
Sicherheitspolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte und die GPDel –
bereits in die Ausarbeitung der Verordnungen zur Konkretisierung des NDG einbezogen
werden, die der Bundesrat Anfang 2017 in die Vernehmlassung schicken wolle. 

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 42.94%
Ja: 1'459'068 (65.5%)
Nein: 768'065 (34.5%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EDU (1*), EVP (1*), FDP, FP, KVP, SVP (1*); KKJPD, Economiesuisse
– Nein: GP, PdA, Piratenpartei, SD, SP (2*); GSoA, Digitale Gesellschaft, Syndicom
– Stimmfreigabe: GLP (4*)
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2016
KARIN FRICK
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Strafrecht

Der Vorentwurf zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes erzeugte in der
Vernehmlassung ein überwiegend positives Echo. 43 von insgesamt 51
Stellungnehmenden äusserten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vorlage. Die acht
ablehnenden Stellungnahmen stammten vom Kanton Genf, der Grünen Partei, den
juristischen Organisationen Association des juristes progressistes, Demokratische
Juristinnen und Juristen der Schweiz und dem Anwaltsverband, den Vereinen
biorespect und grundrechte.ch sowie der Universität Freiburg. Sie äusserten vor allem
grund- und datenschutzrechtliche Bedenken zur neuen Ermittlungsmethode der
Phänotypisierung und verwiesen im Zusammenhang mit der Auswertung der
biogeografischen Herkunft auf das Risiko von Racial Profiling, d.h. die Gefahr, dass
Personen mit bestimmten äusserlichen Merkmalen pauschal verdächtigt würden.
Demgegenüber beurteilten 17 Kantone, die stellungnehmenden Organisationen aus
Strafverfolgung, Polizei und Rechtsmedizin sowie die GUMEK die vorgeschlagene
Regelung als zu wenig flexibel. Mit der abschliessend formulierten Liste von Merkmalen,
die bei einer Phänotypisierung ausgewertet werden dürfen (Augen-, Haar- und
Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter) könne dem zu erwartenden Fortschritt
in der Forschung nicht Rechnung getragen werden, bedauerten sie. Diese Kritik
veranlasste den Bundesrat zur einzigen grösseren Änderung gegenüber dem
Vorentwurf. In der Anfang Dezember 2020 präsentierten Botschaft sah er an dieser
Stelle zusätzlich zu den fünf genannten Merkmalen eine Delegationsnorm vor, die es
ihm erlauben soll, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt entsprechend weitere
äusserlich sichtbare Merkmale für die Phänotypisierung zuzulassen. Den Bedenken
bezüglich Racial Profiling begegnete die Regierung in der Botschaft mit dem Argument,
die Analyse im Rahmen einer Phänotypisierung erfolge ergebnisoffen; eine
«Vorselektion der Ermittlungsbehörden zuungunsten einer bestimmten Population» sei
daher ausgeschlossen. Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle ergänzte in der NZZ, die
Phänotypisierung könne einer Diskriminierung sogar entgegenwirken, weil Zeuginnen
und Zeugen eine Person oft als «zu gross und zu dunkel» beschrieben. Die übrigen
Anpassungen betreffend die Löschregelung für DNA-Profile und die
Verwandtenrecherche übernahm der Bundesrat aufgrund der positiven Rückmeldungen
aus der Vernehmlassung weitestgehend unverändert in den Entwurf. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2020
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Auch in der Schweiz formierte sich Widerstand gegen die Unterzeichnung des „Anti-
Counterfeiting Trade Agreement“ (Acta), welches 2011 mit dem Ziel, grossangelegte und
kommerziell orientierte Fälschung und Piraterie international zu bekämpfen,
ausgearbeitet wurde. Die Gegner, unter ihnen die Piratenpartei, die Erklärung von Bern
und Amnesty International Schweiz, befürchten die Verletzung von Menschenrechten
wie Schutz der Privatsphäre und Meinungsäusserungsfreiheit. Der Bundesrat beschloss
im Mai 2012 mit der Unterzeichnung abzuwarten und die Entwicklung im EU-Raum
weiterzuverfolgen. Die EU hatte das Abkommen im Januar 2012 unterzeichnet. Vor der
Ratifikation soll jedoch der Europäische Gerichtshof die Vereinbarkeit des Abkommens
mit dem EU-Recht prüfen. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.02.2012
NADJA ACKERMANN

Nachdem der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 den vom Bundesrat
eingeschlagenen Weg in Richtung E-ID fast unverändert weitergegangen war, wurde in
den Medien diskutiert, ob die E-ID, wenn sie wie im Gesetzesentwurf vorgesehen von
privaten Anbietern herausgegeben wird, auf genügend Vertrauen in der Bevölkerung
stossen werde. In diesem Zusammenhang wurden vor allem Datenschutzbedenken
vorgebracht, da der private Herausgeber der E-ID auch über deren Nutzung Bescheid
wüsste. Da diese Daten mit erheblichem Missbrauchspotenzial behaftet sind, wurde
angezweifelt, dass die Schweizerinnen und Schweizer diese in die Hände von privaten
Anbietern legen wollten. Um aufzuzeigen, «dass die Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung nicht hinter einer E-ID steht, die von privaten Firmen herausgegeben
wird», so Daniel Graf gegenüber der NZZ, lancierten Grafs Politikplattform Wecollect,
die Stiftung für Konsumentenschutz und die Digitale Gesellschaft eine repräsentative
Umfrage.
Ebendiese Umfrage förderte Ende Mai zutage, dass das Konzept des Bundesrates mit
den privaten Identity Providern bei der Schweizer Stimmbevölkerung durchfällt. 87
Prozent der 973 Befragten wünschten sich, die E-ID solle vom Staat herausgegeben
werden, wohingegen sich nur 2 Prozent für die privatwirtschaftliche Lösung
aussprachen. 75 Prozent der Befragten haben in Bezug auf den Datenschutz das

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.05.2019
KARIN FRICK
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grössere Vertrauen in den Staat als in private Anbieter; gemäss Sara Stalder,
Geschäftsleiterin der SKS, bestehe bei privaten Unternehmen die Gefahr, dass sie die
persönlichen Daten für kommerzielle Zwecke nutzten. Die Allianz aus
Konsumentenschutzorganisationen, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Public Beta
und der Plattform Wecollect erhoffte sich, mit diesen Ergebnissen den Ständerat unter
Druck zu setzen, die Gesetzesvorlage in der bevorstehenden Sommersession an den
Bundesrat zurückzuweisen, damit dieser ein neues Konzept erarbeite.
Die RK-SR befasste sich in der Zwischenzeit mit dem Gesetz, lehnte einen
entsprechenden Rückweisungsantrag ab und unterstützte einstimmig die Einsetzung
einer unabhängigen Aufsichtskommission (Eidcom, nach dem Vorbild der Comcom), die
anstatt der vom Bundesrat vorgesehenen Verwaltungsstelle mit der Anerkennung und
Überwachung der privaten Identity Provider betraut werden soll. Hinter diesem bereits
im April vom Präsidenten der Swiss Data Alliance ins Spiel gebrachten Vorschlag steht
die Hoffnung, die unabhängige Kontrollstelle möge das Vertrauen der Bevölkerung in die
von Privaten angebotene E-ID stärken. David Basin, Leiter der Gruppe für
Informationssicherheit an der ETH Zürich, und der Kryptologe Jan Camenisch
kritisierten in der NZZ unterdessen, dass das Gesetz keine Mindeststandards für den
Datenschutz festlege. Ihrer Einschätzung nach wäre es technisch gesehen sogar
möglich, die E-ID so zu realisieren, dass die privatwirtschaftlichen Anbieter gar keine
Kenntnis davon erlangen, wann und wo die E-ID zum Einsatz kommt. Da so gar keine
Nutzungsdaten anfielen, könnten diese auch nicht gehackt oder weiterverkauft werden,
was dem Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer zuträglich sein sollte. Ob man das
Referendum ergreifen werde, sollte sich die privatwirtschaftliche Lösung im Parlament
letztlich durchsetzen, liess die Gegner-Allianz vorerst noch offen. 7

Innere Sicherheit

In der Woche nach der Schlussabstimmung in den eidgenössischen Räten über das
revidierte BÜPF stellte sich – wie von SVP-Nationalrat und Komitee-Chef Franz Grüter
(svp, LU) bereits seit längerem angekündigt – das Referendumskomitee „Stop BÜPF“
vor. Ihm gehörten neben der Piratenpartei, der Alternativen Liste und der Partei der
Arbeit auch die Jungfreisinnigen, die Jungen Grünliberalen, die Junge SVP sowie die
Juso an. Dazu kamen sieben zivilgesellschaftliche Organisationen, namentlich die
Digitale Gesellschaft, der Verein Grundrechte, Operation Libero, die Internet Society
Schweiz, der Chaos Computer Club Schweiz, die Stiftung pEp und Wilhelm Tux. Diese
ungewöhnliche Allianz von Jungparteien von links bis rechts deutete darauf hin, dass in
dieser Frage weniger ein parteiideologischer als vielmehr ein Generationenkonflikt
vorlag. Mitte April präsentierte das Komitee seine Argumente. Im Zentrum der Kritik
stand einerseits die als „unverhältnismässig“ angesehene Vorratsdatenspeicherung, bei
der zwar die Frist zur Aufbewahrung der Daten nicht verlängert, aber der Kreis der
Anbieter, die Daten für die Behörden bereithalten müssen, ausgeweitet wurde.
Andererseits störten sich die BÜPF-Gegner an den Staatstrojanern, die fortan in fremde
Computersysteme eindringen und so verschlüsselte Kommunikation abhören können.
Besonders stossend sei hierbei, dass die Staatstrojaner bestehende Sicherheitslücken
ausnutzen sollen, wodurch ein „legaler Schwarzmarkt von Sicherheitslücken“ geschaffen
werde, so Norbert Bollow, Präsident der Digitalen Gesellschaft. Zum Abhören
verschlüsselter Kommunikation gebe es auch andere Mittel, betonte JGLP-Co-
Präsident Pascal Vuichard und verwies auf die Firma Skype, welche auf
Gerichtsbeschluss hin mit den Behörden kooperiere. Vonseiten der IT-Anbieter
kritisierte Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer des Branchenverbandes Swico, die
„überrissenen Mitwirkungspflichten“, da auch kleinere Anbieter einen automatischen
Zugriff der Behörden auf ihre Systeme einrichten müssten. Im Grundsatz war sich das
Komitee einig, dass die Privatsphäre nicht auf Vorrat eingeschränkt werden solle – mit
den Worten von Juso-Präsident Fabian Molina: „Im Zweifel für die Freiheit.“ Ebenfalls
im April trat die SP nach einem entsprechenden, äusserst knappen Beschluss der
Delegiertenversammlung dem Referendumskomitee bei, allerdings gegen den
Widerstand ihres Parteipräsidenten Christian Levrat (sp, FR) und entgegen der Mehrheit
der Bundeshausfraktion, die das BÜPF im Parlament gutgeheissen hatte.
Einen Monat vor Ablauf der Referendumsfrist am 7. Juli 2016 wurde bekannt, dass die
Unterschriftensammlung bis anhin harzig verlaufen war und deshalb noch rund die
Hälfte der benötigten 50'000 Unterschriften fehlten. Daraufhin erklärte Juso-Präsident
Fabian Molina den Abbruch der offiziellen Unterschriftensammlung. Er zeigte sich
enttäuscht über die schwache Sammelleistung der bürgerlichen Jungparteien und
glaubte nicht mehr an den Erfolg des Referendums. Die Allianzpartner ihrerseits
bezeichneten den Rückzug Molinas als feige und unzuverlässig und beklagten auch das
mangelnde Engagement der Juso, welche das Unterschriften-Soll auch nicht erfüllt

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.07.2016
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hätten. Dennoch wollten sie nicht aufgeben und setzten die Unterschriftensammlung
auch ohne Beteiligung der Juso fort. Ende Juni sah es denn auch tatsächlich danach
aus, dass sich der Einsatz im Schlussspurt gelohnt hätte: Das Komitee verkündete,
55'000 Unterschriften erhalten zu haben, die lediglich noch beglaubigt werden
müssten. Nach dem Austritt der Juso habe sich ein „gewaltiger Alarmismus“
breitgemacht, der die Sammler zusätzlich anspornte, erklärte Hernani Marques vom
Chaos Computer Club. Er zeigte sich zuversichtlich, dass mindestens 51'000 gültige
Unterschriften beisammen seien und das Referendum damit zustande komme.
Wie sich am Tag des Ablaufs der Referendumsfrist herausstellte, hatte sich das Komitee
jedoch verkalkuliert. Von den gut 55'000 gesammelten Unterschriften trafen nur rund
45'000 rechtzeitig beglaubigt ein, damit sie bei der Bundeskanzlei hätten eingereicht
werden können. Damit war das Referendum im allerletzten Moment gescheitert. Für das
Komitee sei es eine „gewaltige Enttäuschung“. Schuld daran seien aber weder die
Sammlerinnen und Sammler noch die Gemeinden, sondern das Komitee selbst, das in
der Anfangsphase zu viel Zeit verloren habe, gab es in einer Mitteilung bekannt. Damit
wird das BÜPF wie von den eidgenössischen Räten verabschiedet in Kraft treten. 8
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